
Zwingende Schritte zur Erfassung von Integrationen 

1. Erfassung der Beschäftigung auf dem Reiter BaEL nach der jeweiligen Art der Beschäftigung (sozial-
verspflichtig, geringfügig oder selbstständig) im Feld Kategorie* und einer Erläuterung im Feld Be-
zeichnung*. Tatsächliche Arbeitszeit erfassen…  

 

4. Korrekten Abmeldegrund je nach Art der Vermittlung auswählen. Siehe dazu  2.02 BaEL-Abmelde-
gründe und ihre Bedeutung. 

 

2. Nach dem Speichern öffnet sich eine Zusatzmaske zur Erfassung weiterer Informationen. Hier sind 
Branche, DKZ, Hochschulabschlussart und Stundenzahl/Woche zu erfassen, und der BaEL-Eintrag ist 
mit Integration oder Lebenslauf zu kennzeichnen. Grundsätzlich gilt, dass für den aktuellen Statis-
tikmeldezeitraum (bis zu 3 Monate rückwirkend) jedes SV-pflichtige Beschäftigungsverhältnis bzw. 
jede selbständige Tätigkeit (im Haupterwerb) mit Integration belegt werden muss. 

 

5. Prüfung, ob Kunde/Kundin alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Wenn ja, Änderung der Profillage auf 
I - Integriert, aber noch hilfebedürftig auf dem Reiter Kunde. 

 

3. Beendigung des ALO-Status mit entsprechendem Abmeldegrund sowie evtl. Beendigung des ASU-
Status bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit. Entfällt bei geringfügigen Beschäftigungen! Hier Haken 
setzen bei Alo/Asu Plausi aus. 

 

6. Abschließend ist zur Kontrolle zusätzlich die geschäftsstelleninterne Integrationsliste zu befüllen. 
Dabei sind die Erfassungszeiträume zu beachten. 

 

 

https://sw0124/dms/r/071049f1-f7ed-51d8-9947-fb213b373ba2/o2/PS20942433
https://sw0124/dms/r/071049f1-f7ed-51d8-9947-fb213b373ba2/o2/PS20942433

